
Ausbildungsförderung durch die Stadt Burghausen 

 
 Einkommensgrenzen  

 
 
 
Die Bedürftigkeit ist gegeben, wenn das Netto-Familieneinkommen die 
Einkommensgrenzen nach  § 25 II. WoBauG um nicht mehr als 40 % übersteigt. 
 
 
Die maßgeblichen jährlichen Einkommensgrenzen liegen bei: 
 
  
 gemäß II. WoBauG 140 %  
   
 
1-Personen-Haushalt 14.000,00 € 19.600,00 € 
 
 
2-Personen-Haushalt 22.000,00 € 30.800,00 € 
 
 
3-Personen-Haushalt 27.000,00 € 37.800,00 € 
(Familie mit 1 Kind) 
 
4-Personen-Haushalt 32.000,00 € 44.800,00 € 
(Familie mit 2 Kindern) 
 
5-Personen-Haushalt 37.000,00 € 51.800,00 € 
(Familie mit 3 Kindern) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


